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Deutscher Bundestag

Berhn . 14. Febru ar 2012
Gesc häfiszeichen: 1334 ·I FG·1/2012
Bezug:

1. Ihre E-Mail vom
6 . Januar 2012

2. Meine E-).1ail vom
11 . Januar 2012

Anlage: - 1 -

Referat ZR 4
Behörd Heber- Dalcnscbulzbca uftraglcr

bearbe itet von:
Regierungsdire ktorin
Silke Schmidt-Hed er ich
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefo n: +49 30 227-3 30 43
Tele fon : +49 30 22 7·3764 5
Fax : +49 30 227-36336
datenschutz.zr4@bundestag.de

Dien stgebäude:
Adele-Schreiber-Kriege r-Straße 1
10117 Berlin

Anfrage nach de m Info rmationsfreiheitsgesetz (lFG)

Sehr geehr ter Herr w ehrmeyer .

als Anlage zu diesem Schreiben übersende ich Ihnen eine Kopi e
des Gutachtens der Wissenschaftli chen Dienste "Rechts frage n im
Kon text der Abgeordnetenkorru ption" WO 7 ·3000 · 14.8/08.

Ungeachtet des nach dem IFG nicht bestehenden Rech tsan 
spruchs kann das Gutachten im vorliegenden Fall zur Verfügung
gestellt werden. Ein anders lautendes Urteil des VG Berfin vom
1. Dezember 2011 (VG 2 K 91.11) ist nicht rechtskräft ig. Der
Deutsche Bundestag hält insoweit an seine r gru ndsätzlichen
Rechtsauffassun g zur Nichtanwen dbarkeit des IFG fest.

Zu Ihrer weiteren Information: Der Deutsche Bundestag beh ält
sich die Rech te der Verö ffentlichung und Verbreitung an de n
Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste vor. Beid es bedarf der
Zustimmung der Leitung der Abteilung Wissenschaft und
Außenbeziehungen. In dem Fall des von Ihnen beantragten Gut
achten s liegt aussch ließlich eine Freigabe für die Übersendung
an Sie vor.

Ich weise deshalb darauf hin , dass das Ih nen übe rsandte Gutach
ten für Sie persönli ch bestimmt ist. Die Übe rsendung beinha ltet
ni ch t d ie Befugnis der Verbreitung oder Veröffen tl ichung. Die
unerlaubte Veröffentlichung oder Verbreitung von Arbeiten des
Wissenschaftlich en Dienstes stellt einen Verstoß gegen das
Urheberrech t dar und ha t sowohl zivilrechtliehe als au ch
strafrecht liche Folgen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Wid erspruch erh oben werden. Der Widerspruch ist
schri ftlich ode r zur Niederschrift beim Deu tschen Bundeste g.
Behördl icher Datenschutzbeauftragter , P latz der Republik 1,
11011 Berlin , einz ulegen . Wird der Widerspruch schriftlic h er-
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hoben, so gilt die Frist nur als gewahrt, wenn der Widerspruch
vor Ablauf der Frist beim Deutschen Bundestag eingegangen ist.

~
. t freu nd lichen Grüßen
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